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Satzung des Zweckverbandes „Abwasserbeseitigung Priesterbach“ 
(Verbandssatzung) 

 
 
Aufgrund des § 5 Absatz 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in 
der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.03.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 170), in Verbindung mit § 4 Abs. 1 S. 1 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2024 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 404), wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2024 und mit 
Genehmigung des Landrats des Kreises Herzogtum Lauenburg diese Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Priesterbach erlassen. 

 

Präambel 
Alle Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung ausschließlich wegen der besseren 
Lesbarkeit in der männlichen Sprachform gefasst wurden, gelten auch in der 
entsprechenden weiblichen und diversen Sprachform. 
 

§ 1 
Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

 

(1) Die Gemeinden Bälau, Borstorf, Breitenfelde und Niendorf a. d. St. bilden einen 

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der 

Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Abwasserbeseitigung Priesterbach“. Er hat 

seinen Sitz in der Stadt Mölln. 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er 

darf Beschäftigte beschäftigen. 

(3) Der Zweckverband führt das Landessiegel mit der Inschrift „Zweckverband 

Abwasserbeseitigung Priesterbach“. 

 

§ 2 
Verbandsgebiet 

 
Das Verbandsgebiet (Bezirk im Sinne von § 30 Absatz 1 Landesverwaltungsgesetz - LVwG) 

umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 

 

§ 3 
Aufgaben 

 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe der Abwasserbeseitigung ab 01.01.2025 in seinem 

Verbandsgebiet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

Die Verbandsmitglieder haben bisher auf den Zweckverband nur die Aufgabe der zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung gem. §§ 54 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 2; 56 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) iVm § 46 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG) nach Maßgabe des Öffentlich-

rechtlicher Vertrag der Gemeinden Bälau, Borstorf, Breitenfelde und Niendorf a. d. St. über 

die Gründung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Priesterbach übertragen. Es bleibt 
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die Aufgabe der Verbandsmitglieder, das in ihrem Gebiet anfallende Niederschlagswasser 

zentral und dezentral zu sammeln. 

(2) Dem Zweckverband können weitere Aufgaben oder Teilaufgaben der 

Abwasserbeseitigung durch öffentlich-rechtliche Verträge von den Verbandsmitglieder 

und/oder von anderen Gemeinden sowie von anderen Körperschaften des öffentlichen 

Rechts oder von rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts durch öffentlich-rechtlichen 

Vertrag übertragen werden. Die Annahme einer Übertragung der vollen zentralen und/oder 

dezentralen Abwasserbeseitigungspflicht für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie die 

Aufnahme von neuen Verbandsmitgliedern in den Abwasserzweckverband bedürfen der 

Zustimmung aller vorhandenen Verbandsmitglieder. 

(3) Dem Zweckverband können durch seine Verbandsmitglieder oder durch dritte juristische 

Personen des öffentlichen Rechts durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgaben der 

Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr nach § 48 LWG (wasserrechtliche 

Indirekteinleiterüberwachung) übertragen werden. Hierbei ist das Zustimmungserfordernis 

nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GkZ bzw. nach § 18 Abs. 1 Satz 3 GkZ zu beachten. Die 

Verbandsmitglieder und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts können den 

Zweckverband ferner mit der Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

wasserrechtlichen oder einrichtungsrechtlichen Indirekteinleiterüberwachung durch 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung beauftragen. Bezogen auf diese Tätigkeiten darf der 

Zweckverband zudem mit seinen Verbandsmitgliedern und mit anderen juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts Verwaltungsgemeinschaften oder die Mitbenutzung von 

Einrichtungen nach § 19a GkZ vereinbaren. 

(4) Der Zweckverband kann sich im Bereich weiterer Aufgaben, die Hilfs- und 

Annextätigkeiten zu seinen Aufgaben sind, betätigen. Insbesondere kann der Zweckverband 

alle Hilfs- und Annexgeschäfte und -tätigkeiten ausführen, die im Zusammenhang mit seinen 

Abwasserbeseitigungsaufgaben stehen. Hierzu gehören beispielsweise Tätigkeiten, mit 

denen durch die Nutzung von Abwasser, seinen Inhaltsstoffen oder seinen physikalischen 

Eigenschaften Stoffe oder Energie gewonnen werden. Ferner gehören hierzu insbesondere 

Geschäfte und Tätigkeiten, mit denen der Zweckverband seine aufgabenbezogenen 

Ressourcen wirtschaftlicher auslasten kann. 

(5) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Zweckverband Unternehmen und Betriebe 

errichten, erwerben, pachten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Im Rahmen 

seiner Aufgabenstellung kann der Zweckverband auch Aufgaben auf vertraglicher Grundlage 

für andere Aufgabenträger übernehmen. 

(6) Der Zweckverband ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritte mit der 

Durchführung zu beauftragen. 

(7) Der Zweckverband ist berechtigt, im Rahmen seiner Aufgabenstellungen benachbarte 

öffentlich-rechtliche Körperschaften aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, 

Konzessions- oder Wegenutzungsverträgen oder Liefer- bzw. Abnahmeverträgen zu 

entsorgen und die Betriebsführung gleichgelagerter Einrichtungen zu übernehmen. 

Einzelabnehmer in benachbarten Gebieten können auf vertraglicher Grundlage entsorgt 

werden. 

 

§ 4 
Organe 

 
Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. 
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§ 5 
Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der 

Verbandsmitglieder oder ihren Stellvertretenden im Verhinderungsfall. 

(2) Die Verbandsmitglieder mit mehr als 1.500 Einwohnern entsenden jeweils einen weiteren 

Vertreter in die Verbandsversammlung. Jeder weitere Vertreter hat einen Stellvertreter. 

(3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter 

haben jeweils eine Stimme. 

(4) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung gemäß § 9 Absatz 8 GkZ einen 

Vorsitzenden und Stellvertretungen. Der Vorsitzende führt die Bezeichnung Vorsitzender der 

Verbandsversammlung und ist gleichzeitig Verbandsvorsteher. Für ihn und die 

Stellvertretungen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für ehrenamtliche 

Bürgermeister entsprechend. 

 

§ 6 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung ist von dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung 

einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. 

Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder der 

Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteher es unter Angabe des 

Beratungsgegenstandes verlangt. 

 

§ 7 
Sitzung in Fällen höherer Gewalt 

 
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 

außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder der 

Verbandsversammlung an Sitzungen der Verbandsversammlung erschweren oder 

verhindern, können die notwendigen Sitzungen der Verbandsversammlung ohne persönliche 

Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei 

werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der 

Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit 

Teilnahmerechten übertragen werden. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden. 

(3) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach 

§ 5 Absatz 6 GKZ in Verbindung mit § 40 Absatz 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung 

statt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

(4) Der Zweckverband entwickelt ein Verfahren, wie Einwohner der Verbandsmitglieder im 

Fall der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu 

Beratungsgegenständen oder anderen Zweckverbandsangelegenheiten stellen und 

Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung 

zur Sitzung im Sinne des Absatz 1 bekanntgemacht. 
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(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 5 Absatz 6 GkZ in Verbindung mit § 35 GO wird durch 

eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und 

durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 
Verbandsvorsteher 

 
(1) Dem Verbandsvorsteher obliegen die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben. 

(2) Er entscheidet ferner über 

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 €, 

2. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung solcher 

Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein 

Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten wird, 

3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich 

gleichkommen, soweit ein Betrag von 10.000,00 € nicht überschritten wird, 

4. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes 

einen Betrag von 10.000,00 € nicht übersteigt, 

5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.000,00 € und die 

Gesamtbelastung 10.000,00 € nicht übersteigt, 

6. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 10.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen bis 

zu einem Wert von 5.000,00 €, 

8. Annahme von Erbschaften bis zu einem Wert von 5.000,00 €, 

9. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der jährliche 

Mietzins 5.000,00 € nicht übersteigt, 

10. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 

11. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 5.000,00 €. 

 

§ 9 
Ehrenamtliche Tätigkeit 

 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit 

gelten die Vorschriften für Gemeindevertreter entsprechend, soweit nicht das Gesetz über 

kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt. 

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von dem Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 

Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 
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§ 10 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Namen, Anschrift, Funktion und Tätigkeitsdauer der Mitglieder der 

Verbandsversammlung sowie eventueller Ausschussmitglieder werden vom Zweckverband 

zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach 

Satz 1 werden auch nach Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken 

weiterverarbeitet. Dies gilt nicht für die Anschrift. 

(2) Darüber hinaus verarbeitet der Zweckverband Anschrift und Kontoverbindung der in 

Absatz 1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine 

Übermittlung von Daten an das zuständige Finanzamt findet gemäß der 

Mitteilungsverordnung in Verbindung mit § 93a Abgabenordnung statt. Eine 

darüberhinausgehende Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann der Zweckverband auch das 

Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die 

Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von sonstigen für den 

Zweckverband ehrenamtlich Tätigen. 

(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch den Zweckverband in geeigneter Weise 

veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Absatz 4 

Gemeindeordnung in Verbindung mit § 5 Absatz 6 GkZ. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

§ 11 
Verbandsverwaltung 

 

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungsgeschäfte und Aufgaben 

der Finanzbuchhaltung werden durch die Verwaltung des Amtes Breitenfelde 

wahrgenommen. 

 

§ 12 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes 

 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften des 

Gemeinderechts entsprechend. 

 

§ 13 
Deckung des Finanzbedarfs 

 

(1) Zur Deckung der Aufwendungen des Zweckverbandes dienen Beiträge und Gebühren, 

Kostenerstattungen, Einnahmen, Entgelte und sonstige Erträge, die dem 

Kostendeckungsprinzip des Kommunalabgabengesetzes (KAG) entsprechen sollen. Zur 

Finanzierung von Investitionen hat der Zweckverband sich um öffentliche Fördermittel zu 

bemühen. Der Verband hat die Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen zu prüfen. 
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(2) Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern keine Verbandsumlage. Sollten 

die Einnahmen und Finanzmittel zur Deckung des Finanzbedarfs auf Dauer (Zeitraum von 

drei Jahren) nicht ausreichen, kann der Zweckverband die Erhebung einer Umlage 

beschließen. Bei der Umlagenermittlung ist vom Betriebsfehlbetrag der jeweiligen 

Einrichtung auszugehen. Die Umlage wird getrennt nach Einrichtungen ermittelt. Diese 

Umlage ist vom Zweckverband so zu bemessen, dass sie die anfallenden Kosten 

entsprechend ihrer Verursachung deckt. Umlagepflichtig sind die Verbandsmitglieder nur für 

die Verluste der Einrichtung, dessen Aufgabenwahrnehmung sie auf den Zweckverband 

übertragen haben. 

(2) Die Umlage wird entsprechend den der Gebühren- oder Entgeltveranlagung für die 

einzelnen Einrichtungen zugrunde liegenden Maßstabseinheiten des jeweiligen 

Verbandsmitglied festgesetzt. Maßgebend sind die Maßstabseinheiten in dem Jahr, in dem 

der Verlust entstanden ist. 

 

§ 14 
Verträge nach § 5 GkZ in Verbindung mit § 29 Absatz 2 GO 

 
Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung oder dem 

Verbandsvorsteher oder Mitgliedern der Ausschüsse nach § 12 Absatz 7 GkZ in Verbindung 

mit § 46 Absatz 3 GO und juristischen Personen, an denen Mitglieder der 

Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteher oder Mitglieder der Ausschüsse nach § 

12 Absatz 7 GkZ in Verbindung mit § 46 Absatz 3 GO beteiligt sind, die keinen öffentlichen 

Auftrag im Sinne des geltenden Vergaberechtes zum Gegenstand haben, sind ohne 

Zustimmung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer 

Wertgrenze von 10.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.000,00 €, 

halten. Verträge, die die Vergabe eines öffentlichen Auftrages zum Gegenstand haben, sind 

ohne Zustimmung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe 

unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und 

der Auftragswert den Betrag von 20.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag 

von 4.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den 

Voraussetzungen des Satzes 2 im Wege der Verhandlungsvergabe oder im Wege des 

Direktauftrages, ist der Vertrag ohne Beteiligung der Verbandsversammlung 

rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 10.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen einen Betrag in Höhe von 2.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 15 
Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen monatlich 1.000,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 

nicht den Formvorschriften des § 11 Absatz 2 und 3 GkZ entsprechen. 

 

§ 16 
Änderungen der Verbandssatzung 

 

Eine Änderung des § 1 Absatz 1 Satz 1, der §§ 3 und 12 dieser Satzung bedarf unbeschadet 

der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglieder. 
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§ 17 
Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung 

nach § 16 dieser Satzung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem 

Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied. 

 

§ 18 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

 
(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im 

Zweckverband bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 127 Absatz 1 LVwG mit einer Frist 

von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Mit dem Ausscheiden des 

Verbandsmitglieds gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitglieds im Zweckverband 

unter; Vermögensvor- und -nachteile sind durch eine Vereinbarung nach § 6 GkZ 

auszugleichen. 

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss 

entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen 

Vertrag. 

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine 

Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem 

Umfang die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands 

beigetragen haben. 

 

§ 19 
Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbands 

 

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beschäftigten des 

Zweckverbands erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer 

Vereinbarung zwischen den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die 

Beschäftigten von den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter 

Wahrung ihres Besitzstandes übernommen werden. Diese Vereinbarung ist Bestandteil des 

öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auflösung des Zweckverbands. 

 

§ 20 
Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden durch Bereitstellung auf der 

Internetseite  www.amt-breitenfelde.de unter Angabe des Bereitstellungstages bekannt 

gemacht. 

(2) Jede Person kann sich Satzungen und Verordnungen kostenpflichtig zusenden lassen. 

Textfassungen werden am Sitz des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Priesterbach, 

Wasserkrüger Weg 16, 23879 Mölln zur Mitnahme bereitgehalten bzw. liegen dort aus. 

http://www.amt-breitenfelde.de/
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(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 

Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in 

der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die Genehmigung nach § 5 Absatz 5 GkZ wurde mit Verfügung des Landrats des Kreises 

Herzogtum Lauenburg vom 02.12.2024 erteilt. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. In der Bekanntmachung 

der Satzung ist darauf hinzuweisen, wo die Satzung eingesehen werden kann. 

 

Zweckverband Abwasserbeseitigung Priesterbach 

Mölln, den 12.12.2024                                                            (Siegel) 

 

gez. Fröhlich 

Verbandsvorsteherin 


